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1. Rahmenbedingungen 

In der Kindertagesstätte werden Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt aufge-
nommen. Sie werden von ihren Eltern bzw. ihrem Vormund verbindlich angemeldet. Der mi-
nimale Betreuungsumfang beträgt 1 ganzer Tag oder zweimal einen halben Tag pro Woche. 
Die Kindertagesstätte ist jährlich während 49 Wochen jeweils von Montag bis Freitag von 
06.15 – 18.15 Uhr geöffnet.  

Die Kindertagesstätte wird von einer ausgebildeten Fachkraft geleitet und diese von weiteren 
Fachkräften unterstützt.  

2. Angebot, Struktur und Organisation 

Die Kindertagesstätte wird mit zwei Gruppen geführt: 

- Kleinstkindergruppe -8- Betreuungsplätze von 3 bis 24 Monate 

- altersgemischte Gruppe: -12- Betreuungsplätze von 24 Monaten bis Schuleintritt 

In der Kindertagesstätte wird maximal ein Notfallplatz angeboten, der bei kurzfristigen Betreu-
ungsengpässen – wie zum Beispiel bei einem Spitalaufenthalt der erziehungsberechtigten 
Person – in Anspruch genommen werden kann. Der Notfallplatz ist als zeitlich befristeter Be-
such für die Dauer von wenigen Tagen bis maximal einem Monat gedacht. Es kann sich dar-
aus bei entsprechender Eignung und vorhandener Betreuungskapazität auch eine reguläre 
Anmeldung entwickeln. 

Die von den Eltern zu entrichtenden Beiträge sind in der Tarifordnung des Reglements der 
Kindertagesstätte geregelt. Darin sind auch die betrieblichen Rahmenbedingungen definiert. 

Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern, die paritätisch aus Vertretern der SVA St.Gallen so-
wie aus Eltern, deren Kinder die Kindertagesstätte besuchen, zusammengesetzt wird. Die Lei-
tung der Betriebskommission liegt jeweils bei einem Vertreter der SVA St.Gallen. 

3. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 

3.1 Das Kind im Einzelnen 

Die individuelle Erziehung des Kindes und die Förderung des Zusammenlebens in der Ge-
meinschaft stehen im Zentrum der Arbeit in der Kindertagesstätte. Die folgenden Ziele be-
stimmen die Arbeit mit dem einzelnen Kind entsprechend seinem Entwicklungsstand: 

- Vermitteln von Autonomie, Geborgenheit und Vertrauen 
- Förderung der Selbständigkeit bei alltäglichen Verrichtungen 
- Akzeptanz und Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Entwicklung und seiner Um-

welt 
- Förderung der Erlebnisfähigkeit 
- Vermittlung von klaren Grundwerten wie: 
- Achtung und Würde sich selbst und den Mitmenschen gegenüber 
- Rücksichtnahme und Toleranz 
- Verlässlichkeit und Verbindlichkeit 
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Das Kind soll in der Kindertagesstätte die Gelegenheit erhalten, sich seinem Alter und seinen 
Bedürfnissen entsprechend in einer kindergerechten Umgebung zu entfalten. Im Zusammen-
leben mit dem Personal der Kindertagesstätte und vor allem auch mit den anderen Kindern 
wird sein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und sein soziales Verhalten gefördert. 

Eine wichtige Rolle spielt die Anregung zu einer sinnvollen und selbständigen Freizeitgestal-
tung. Das geschieht vor allem durch das gemeinsame Planen und Verbringen der vereinbar-
ten Tage. 

3.2 Die Zusammenarbeit im Team 

Grundlagen sind der Verhaltenskodex, das pädagogische Konzept, Richtlinien und Weisun-
gen. 

4. Kinder 

4.1 Aufnahme und Besuch der Kindertagesstätte 

Grundsätzlich werden die Mitarbeiterinnen resp. die Mitarbeiter der SVA St.Gallen im Rahmen 
der Möglichkeiten prioritär behandelt bei der Vergabe von Betreuungsplätzen.  

Die Kindertagesstätte ist in ihrer ganzen Anlage (Öffnungszeiten, Personal, Infrastruktur) spe-
ziell für Kinder konzipiert, bei denen eine regelmässige Betreuung angezeigt ist.  

Ausgangspunkt für ein Aufnahmegespräch ist der Wunsch der Eltern oder des obhutsberech-
tigten Elternteils. 

Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet die Leitung der Kindertagesstätte nach einem 
Aufnahmegespräch mit den Eltern. Entscheidend sind folgende Kriterien: 

- Persönlichkeit, Bedürfnisse und soziales Umfeld des Kindes 
- Häufigkeit und Regelmässigkeit des Besuches 
- Gruppengrösse und –Zusammensetzung 

Der Betrieb der Kindertagesstätte erfordert von den Eltern und den Kindern ein hohes Mass 
an Konstanz. Ein regelmässiger Besuch unterstützt eine pädagogisch gezielte Arbeit. Bedürf-
nisse nach unregelmässiger und zeitlich nur sehr begrenzter Betreuung können in der Kinder-
tagesstätte – mit Ausnahme des Notfallplatzes – nur bedingt abgedeckt werden. Dafür sind 
andere Betreuungsangebote besser geeignet. 

Im Fall einer Notfallplatzierung ist eine sofortige, möglichst unbürokratische Aufnahme eines 
Kindes in enger Zusammenarbeit mit Eltern und/oder Behörden möglich. Es kann dabei auf 
das übliche Verfahren betreffend Aufnahme, Besuchsregelungen und Austritt verzichtet wer-
den. 

Die Leitung der Kindertagesstätte hat die Möglichkeit, bei Platzmangel ein Kind auf die Warte-
liste zu setzen. Der Vorstand ist über die Warteliste zu informieren. 

Das Kind wird auf der Warteliste eingetragen. Bei freiwerdenden Betreuungsplätzen nimmt die 
Leitung der Kindertagesstätte mit den Eltern Kontakt auf. Es kann kein bestimmtes Eintrittsda-
tum garantiert werden. 

Kann ein Kind nicht sofort oder gar nicht aufgenommen werden, führt die Leitung der Kinder-
tagesstätte mit den Eltern ein Beratungsgespräch durch, in dem Alternativen aufgezeigt wer-
den. 
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4.2 Grösse der Kindertagesstätte 

Durchschnittlich sind in der Kindertagesstätte 20 Ganztagesplätze vorgesehen. Bedingt durch 
Überschneidungen mit Teilzeitanmeldungen kann diese Grösse um höchstens 5 Kinder über-
schritten werden. Dieses Maximum wird höchstens an zwei Tagen pro Woche erreicht. 

4.3 Austritt 

Ein Austritt aus der Kindertagesstätte wird dem Kind angepasst gestaltet und individuell vor-
bereitet werden. Es findet ein Abschiedsritual statt.  

5 Eltern 

5.1 Reservation eines Betreuungsplatzes 

Bei der Reservation werden die Betreuungstage sowie der voraussichtliche Eintrittstermin mit 
der Kita-Leitung vereinbart. Die Reservationsgebühr beträgt eine Monatspauschale, welche 
bei Eintritt in die Kita mit der ersten Monatsrate verrechnet wird. Bei nicht antreten der Betreu-
ungsvereinbarung verfällt die Reservationsgebühr.  

5.2 Anmeldung und Aufnahme des Kindes 

Details zur Anmeldung und Aufnahme des Kindes sind im Eingewöhnungskonzept festgehal-
ten. Für die Eingewöhnung wird eine Gebühr von CHF 100.00 erhoben, nicht zuletzt, um die 
Wichtigkeit dieser Massnahme zu unterstreichen.  

5.3 Zusammenarbeit 

Eine konstante Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern ist eine wich-
tige Voraussetzung dafür, dass mögliche unterschiedliche Erziehungsauffassungen das Kind 
nicht belasten oder verunsichern. Dazu bedarf es gegenseitiger Offenheit und Information. 

Die Rechte der Eltern: 

- Periodische Informationen und regelmässiger Austausch auf partnerschaftlicher Basis 
über die momentane Situation des Kindes 

- Akzeptanz der kulturellen und sozialen Grenzen und Unterschiede sowie Rücksichtnahme 
auf gegenseitiger Basis 

- Wahrung der Persönlichkeitsgrenzen und Verschwiegenheit der Mitarbeiter/innen der 
Kindertagesstätte gegenüber Dritten 

Verpflichtung der Eltern gegenüber der Kindertagesstätte: 

- Gewährleistung des regelmässigen Besuches der Kindertagesstätte im Umfang der Ver-
einbarung 

- Pünktliches Bringen und Abholen des Kindes 
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der Kindertagesstätte im Inte-

resse des Kindes. Diese besteht je nach Situation aus Einzelgesprächen, Elternzu-
sammenkünften sowie verschiedenen Anlässen der Kindertagesstätte 

- Schriftliche oder telefonische Abmeldung bei Absenzen 
- Fristgerechte schriftliche Kündigung auf Ende eines Monats 
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5.4 Verbindlichkeit 

Die Kindertagesstätte fordert von allen Beteiligten ein hohes Mass an Verbindlichkeit. Das 
Bedürfnis nach Konstanz in der Kindergruppe kann dem Interesse der Eltern nach kurzfristiger 
Herausnahme des Kindes aus der Kindertagesstätte entgegengesetzt werden. 

5.5 Ausschluss 

Der Ausschluss eines Kindes aus der Kindertagesstätte ist möglich, wenn es im Interesse des 
betroffenen Kindes liegt oder wenn es mit Rücksicht auf die anderen Kinder in der Kinderta-
gesstätte dringend notwendig ist. Ein Ausschluss erfolgt unter Einbezug der Eltern sowie der 
Betriebskommission auf Antrag der Leitung der Kindertagesstätte.  

5.6 Betreuungskosten 

Die Kostenbeteiligung der Eltern ist in der Tarifordnung im Reglement geregelt. Als Basis da-
zu dient der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültige Lohnausweis. 

6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

6.1 Personelle Zusammensetzung 

-1- Leiterin Kindertagesstätte 
-2- Gruppenleiterinnen 
-3- Miterzieherinnen 
-2- Lernende 
-1- Praktikantinnen 

6.2 Aufgaben und Kompetenzen 

Vorstand 

Der Vorstand ist das interne Aufsichtsorgan der Kindertagesstätte. Sie wird von der Geschäfts-
leitung der SVA St.Gallen gewählt und besteht aus 5 Mitgliedern (1 Präsident/in, 2 Arbeitgeber-
vertreter/innen, 2 Arbeitnehmervertreter/innen). Die Betriebskommission trifft sich zwei Mal jähr-
lich zu einer ordentlichen Sitzung. Sie kontrolliert und unterstützt aktiv den gesamten Betrieb. 
Die Betriebskommission 

- Überprüft die Zielsetzungen der Kindertagesstätte 
- Legt die Kompetenzordnung fest 
- Genehmigt das Reglement, das Betriebskonzept sowie das Pädagogische Konzept 
- Schlichtet bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten zwischen der Leiterin Kinderta-

gesstätte und betreuungsberechtigen Personen 
- Entscheidet abschliessend über die Aufnahme oder den Ausschluss von Kindern nach 

Rücksprache mit der Leiterin Kindertagesstätte 
- Erstellt einen jährlichen Bericht über die Einhaltung der einzelnen Konzepte 
- Führt unangemeldet Besuche durch und macht sich dabei ein Bild über den Betrieb der 

Kindertagesstätte 
- Wirkt mit bei baulichen Anpassungen der Kindertagesstätte 
- Beratet beim jährlichen Budgetierungsprozess 
- Betreibt Öffentlichkeitsarbeit 
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Mitarbeitende 

Für alle Mitarbeitenden der Kindertagesstätte liegen Stellenbeschriebe vor. Darin sind Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung geregelt. 

6.3 Stellenplan 

Funktion Anzahl Stellen berufliche Qualifikation 
Leitung Kindertagesstätte 1 Person dipl. Kleinkinderzieher/in resp. 

Fachperson Betreuung Kin-
derbereich 
Ausbildung zum/zur Leiter/in 
Kindertagesstätte 
Branchenzertifikat päda. Lei-
tung in Kindertagesstätten 
Führungsausbildung 
Ausbildnerin Lernenden 

Gruppenleiterinnen Kinder-
tagesstätte 

2 Personen FABE im Kinderbereich 
Ausbildnerin Lernende 

Miterzieherinnen 3 Person  FABE Kind 
Dipl. Kleinkinderzieherin 

Lernende 2 Personen Regulärer Schulabschluss 
Praktikant/in 1 Personen Regulärer Schulabschluss 

6.4 Ausbildung und Anstellungskriterien 

Bei den Mitarbeitenden wird grosser Wert auf Professionalität gelegt. Wichtige Voraussetzun-
gen sind: 

- entsprechende Ausbildung und Praxiserfahrung 
- persönliches Engagement 
- Teamfähigkeit und Flexibilität 
- Loyalität gegenüber den Interessen der SVA St.Gallen 
- Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Eltern 
- Zusammenarbeit mit Fachstellen und Behörden 
- Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den vielfältigen gesellschaftlichen und sozialen 

Frage- und Problemstellungen der Arbeit in einer Kindertagesstätte 

6.5 Pädagogische Arbeit und Methodik 

Im Zentrum steht das Kind als Individuum und als Mitglied der Kindertagesstätte. Dem sozia-
len Umfeld des Kindes und der Kindertagesstätte wird grossen Wert beigemessen. Eine wich-
tige Rolle spielt die Anregung zu einer sinnvollen und selbständigen Freizeitgestaltung. Dies 
geschieht vor allem durch das gemeinsame Planen und Verbringen der vereinbarten Tage. 
Darunter fallen zum Beispiel kreative Spiele und Tätigkeiten, altersgerechte Spaziergänge 
sowie Ausflüge in den Wald. Wichtig ist, dass das Kind Eigenaktivitäten entwickeln kann und 
genügend Freiraum zur selbständigen Gestaltung zur Verfügung steht. Die Verteilung von 
gewissen Ämtli in der Kindertagesstätte fördert die lebenspraktischen Fähigkeiten. 

6.6 Führungsgrundsätze  

Die Leitung verfügt über eine gute Sozialkompetenz und ist fähig, Aufgabenstellungen und 
Anforderungen an unterstellte Mitarbeitende aufzuteilen und klar zu formulieren. Dabei soll ein 
Rahmen definiert werden, der den Mitarbeitenden Raum zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten ge-
währt. 
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Die Leitung erteilt regelmässig konstruktives Feedback, unterstützt die Mitarbeitenden in der 
Entwicklung ihrer Fähigkeiten, fördert den Teamgeist sowie die Zusammenarbeit mit anderen 
organisatorischen Einheiten der SVA St.Gallen. Leistungsprämien würdigen ausserordentlich 
positive Leistungen. 

Im jährlichen Navigationsgespräch werden Leistungen gemessen und beurteilt, Ziele verein-
bart, Entwicklungsmöglichkeiten ermittelt, allfällige Verbesserungsmassnahmen eingeleitet 
und deren Wirksamkeit laufend überprüft.  

6.7 Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen 

Die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte ergeben sich aus den 
Anstellungsbedingungen und den Reglementen des Vereins Kindertagesstätte St.Gallen-Ost 

Die Vereinsmitglieder des Vereins Kindertagesstätte St.Gallen-Ost setzt den Rahmen für 
Rechte, Pflichten und Entfaltungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden und hält diese im Mana-
gementsystem fest. Dies soll zu einer motivierten Haltung und damit zu bestmöglichen Leis-
tungen führen. Die Hauptaufgaben gemäss Funktionsbeschreibung sowie die klar zugewiese-
nen Spezialaufgaben werden mit individuellen, jährlichen Zielvereinbarungen ergänzt. 

Der Verein unterstützt die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden, sofern diese auch in ihrem Inte-
resse liegt. Die Regelung betreffend Kostenübernahme und weitere Einzelheiten sind im Mein 
Arbeitsverhältnis mit dem Verein Kindertagesstätten St.Gallen-Ost definiert. 

Die Unterstellungsverhältnisse sowie die einzelnen Hauptaufgaben der verschiedenen Mitar-
beiter/innen sind in den jeweiligen Funktionsbeschreibungen der SVA St.Gallen geregelt (sie-
he Beilage). 

7 Infrastruktur und Sachmittel 

7.1 Standort 

Die Kindertagesstätte befindet sich im Parterre, sowie im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses 
der SVA St.Gallen, in unmittelbarer Umgebung der Bürogebäude der SVA St.Gallen. 

7.2 Räumlichkeiten 

Der Kindertagesstätte stehen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung: 

Altersgemischte Gruppe: 

- 1 grosser Spiel-/Schlafraum 
- 1 grosser Ess-/Spielraum 
- 1 Kreativzimmer 
- 1 Küche 
- 2 Badezimmer 
- 1 Invaliden WC 

Kleinstkindergruppe: 

- 1 Esszimmer 
- 1 Spielzimmer 
- 2 Schlafzimmer 
- 1 Küche 
- 1 Badezimmer mit WC und Lavabo 
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Gemeinsam genutzte Räume: 

- Garderobenraum 
- Büro 

Die Räume sind kinderfreundlich mit Massivholz-Möbeln eingerichtet und mit altersgerechtem 
Spielzeug versehen. Es wurden alle notwendigen Feuerschutzvorkehrungen und Sicherheits-
bestimmungen getroffen. 

7.3 Aussenräume 

Die Kindertagesstätte besitzt einen eigenen Gartensitzplatz mit eingezäunter Spielwiese so-
wie einem Sandkasten und einem Gartenhäuschen. 

7.4 Finanzen 

Die Kindertagesstätte wird einerseits durch die Beiträge der Eltern und andererseits durch die 
SVA St.Gallen finanziert. Für den täglichen Betrieb wie Arbeitsmaterial, Verpflegung etc. ste-
hen gemäss jährlichem Budget finanzielle Mittel zur Verfügung. Grössere Anschaffungen sind 
jeweils frühzeitig für das kommende Jahr zu budgetieren. Dringende Unterhaltsarbeiten kön-
nen nach Absprache mit dem Vorstand sofort ausgeführt werden. 

8 Information und Vernetzung 

8.1 Informationen 

Das Personal der Kindertagesstätte wird von der Leitung der Kindertagesstätte über Neue-
rungen und wichtige Entscheide informiert. Diese erhält die Informationen und wichtigen Ent-
scheide von der vorgesetzten Stelle. 

Mitarbeitende der Kindertagesstätte sind verpflichtet, wichtige Informationen von Eltern oder 
Kindern der Leitung der Kindertagesstätte mitzuteilen. 

Die Ausbildungsverantwortliche ist verpflichtet, wichtige Informationen über die Lernenden der 
Leitung der Kindertagesstätte mitzuteilen. 

Die Eltern werden regelmässig von der zuständigen Fachperson über die Entwicklung der 
Kinder sowie das Tagesgeschehen informiert. 
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8.2 Dienstweg 

Primärer Ansprechpartner für die Eltern ist die Leitung der Kindertagesstätte. 

Der Dienstweg ist wie folgt geregelt: 

Personelle Führung 
Leitung Personalentwicklung 

Operative Führung 
Leitung Kindertagesstätte 

GruppenleiterInnen 
Kindertagesstätte 

Lernende 
Kindertagesstätte 

Miterzieherinnen 
Kindertagesstätte 

Praktikantin 
Kindertagesstätte 

Strategische Führung 
Betriebskommission 
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8.3 Statistik und Planung 

Die Leitung der Kindertagesstätte führt regelmässig Statistik über die Belegung der Kinderta-
gesstätte. Diese dient zur monatlichen Rechnungsstellung und für die weitere Planung. 


